
 

 

 
Entschuldigungsverfahren in der Sekundarstufe I 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
es gibt zwei Möglichkeiten auf WebUntis zuzugreifen. Entweder Sie gehen auf die Internetseite 
„webuntis.com“ oder Sie laden die App „Untis Mobile“ auf Ihr Smartphone.  

Über „Mein Stundenplan“ können Sie den aktuellen Stundenplan Ihres Kindes sehen. Dabei sind 
Ausfälle rot, Vertretungen grün und schulische Veranstaltungen lila markiert. Durch Klicken auf 
die jeweilige Stunde sehen Sie weitere Details. In der App kann zwischen den Kindern gewechselt 
werden: Durch ein Tippen auf den Namen eines Kindes werden die weiteren Kinder angezeigt. 

Abmelden und Entschuldigen von Schülern 
Über „Abwesenheiten“ haben Sie jederzeit den Überblick über die Abwesenheiten Ihres Kindes 
und die Möglichkeit Ihr Kind vor dem Schulbeginn (bis 8.00 Uhr) folgendermaßen abzumelden: 

1. Klicken Sie im Browser unter dem Reiter „Übersicht“ auf „Abwesenheit melden“ bzw. in 
der App unter dem Reiter „Start“ und „Meine Abwesenheiten“ auf das +.  

2. Der Abwesenheitszeitraum ist auf 8.00-16.30 Uhr eingestellt und soll nicht verändert 
werden, es sei denn, Ihr Kind ist für mehrere Tage krank. In diesem Fall können mehrere 
Tage ausgewählt werden. 

3. Wählen Sie im Krankheitsfall den Grund „krank entschuldigt“ aus.  
➔ Die Abwesenheit ist automatisch entschuldigt.  

 

Sollte eine Abwesenheit nicht bis 8.00 Uhr erfolgen oder ist der Status eine Abwesenheit „offen“, 
muss die Abwesenheit innerhalb von zwei Wochen nachträglich entschuldigt werden.  
Schicken Sie hierfür eine E-Mail an den Klassenlehrer. 

Um einen Überblick über die offenen Abwesenheiten zu erhalten, wählen Sie das Menü 
„Abwesenheiten“. Achten Sie darauf, dass der korrekte Zeitraum festgelegt wurde („aktuelles 
Schuljahr“). 

Nicht entschuldigte Abwesenheiten erscheinen als unentschuldigte Fehlstunden auf dem 
Zeugnis. 

Anträge auf Beurlaubung, also im Vorfeld bekannte Termine (Arzttermine, Beerdigungen, …), 
werden von den Eltern per E-Mail an die Klassenlehrer gestellt. Bei Abwesenheiten, die mehr als 
einen Tag dauern, oder kurz vor den Ferien, Feiertagen oder langen Wochenenden liegen, muss 
die Beurlaubung durch die Schulleitung genehmigt werden. Ein entsprechendes Antragsformular 
gibt es auf der Homepage.   

 

Ihr Kind darf sich nicht selbst über WebUntis abmelden – weder über den Erziehungsberechtigten-
Account noch über den Schüler-Zugang.  

Sie sind als Erziehungsberechtigte verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind keinen 
Zugriff auf Ihren Erziehungsberechtigten-Account von WebUntis erhält. 
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